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KURTAXE/ GÄSTEKARTE / KONUS  
Die Kurtaxe wir nach örtlichen Tarif berechnet und beträgt zurzeit 
€ 2,90 pP/T ab 16 Jahren und € 1,00 pP/T ab 6 Jahren (Stand 
12.2021). Jeder Gast erhält für die Kurtaxe eine Inklusiv-Gäste-
karte (KONUS). Damit können Sie den ÖPNV im Schwarzwald kos-
tenfrei nutzen. 
HOCHSCHWARZWALD CARD/ HSWC  
Als unser Gast erhalten Sie (ab 2 Nächten) zusätzlich zu unseren 
eigenen Leistungen die digitale Hochschwarzwald Card die Ihnen 
Basis-Leistungen kostenlos zur Verfügung stellt und einen Rabatt 
von mindestens 20% auf die Plus-Leistungen. Nähere Informatio-
nen finden Sie unter www.hochschwarzwaldcard.de. Die Karte ist 
pro Übernachtung jeweils einen ganzen Tag gültig und kann zu-
sätzlich entweder am Anreise- oder Abreisetag eingesetzt wer-
den. Es besteht kein Anspruch auf Erfüllung bestimmter Leistun-
gen aus dem Angebot. Ferner gelten die AGBs der Hochschwarz-
wald Tourismus GmbH (kurz HTG) bzw die ihrer Leistungspartner. 
INFORMATIONSPFLICHT AUS § 37 VSBG 
Für Verbraucherstreitigkeiten mit uns, ist die Allgemeine Ver-
braucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V. zu-
ständig. Die Streitbeilegungsstelle hat ihren Sitz: Straßburger 
Straße 8, 77694 Kehl am Rhein. Die Webseite finden Sie unter: 
www.verbraucher-schlichter.de. 
Wir nehmen jedoch nicht am Streitbeilegungsverfahren teil. 
ERSTINFORMATION GEMÄß § 66 VVG 
wir vermitteln Reiseversicherungen im Status erlaubnisfreien 
Annexvermittlers gemäß § 34d Abs. 8 Nr. 1 GewO. Beschwerde-
stelle bei Streitigkeiten mit Versicherungsvermittlern: Versiche-
rungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, +49 
(0)800 3696000, beschwerde@versicherungsombudsmann.de, 
www.versicherungsombudsmann.de 
WIDERRUF 
Bei Verträgen die z.B. über das Internet abgeschlossen wurden 
(sog. Fernabsatzgeschäfte) kann ein Widerrufsrecht bestehen. 
Dieses zählt im Fall der Stornierung einer Zimmerbuchung nicht. 
Bei klassischen touristischen Leistungen, wie Übernachtungen o-
der Verköstigung besteht kein Widerrufsrecht. Hier gilt die Aus-
nahmeregel, dass bei zeitlich genau festgelegten Buchungen ei-
ner touristischen Leistung (Unterkunft, Verpflegung, Freizeitver-
anstaltung) das Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften und 
auch bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträ-
gen außer Kraft gesetzt ist; § 312 g Abs. 2 Nr. 9 BGB. 
1 GELTUNGSBEREICH 
1.1 Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die 
mietweise Überlassung von Hotelzimmern zur Beherbergung so-
wie alle in diesem Zusammenhang für den Kunden erbrachten 
weiteren Leistungen und Lieferungen des Hotels (Hotelaufnah-
mevertrag). Der Begriff „Hotelaufnahmevertrag“ umfasst und er-
setzt folgende Begriffe: Beherbergungs-, Gastaufnahme-, Hotel-, 
Hotelzimmervertrag. 
1.2 Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Zimmer 
sowie deren Nutzung zu anderen als Beherbergungszwecken be-
dürfen der vorherigen Zustimmung des Hotels in Textform, wobei 
§ 540 Absatz 1 Satz 2 BGB abbedungen wird, soweit der Kunde 
nicht Verbraucher ist. 
1.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur An-
wendung, wenn dies vorher ausdrücklich vereinbart wurde. 
2 VERTRAGSABSCHLUSS, -PARTNER, VERJÄHRUNG 
2.1 Vertragspartner sind das Hotel und der Kunde. Der Vertrag 
kommt durch die Annahme des Antrags des Kunden durch das 
Hotel zustande. Dem Hotel steht es frei, die Zimmerbuchung in 
Textform zu bestätigen. 
2.1.1 Bei Onlinebuchung über die hoteleigene Webseite oder an-
derer Online Angeboten, kann es auf Grund technischer Gege-
benheiten dazu kommen, dass ein Umzug in der jeweils gebuch-
ten Kategorie erfolgen kann. Das Hotel wir den Kunden schnellst 
möglich über diesen Umstand Informieren und einen Rücktritt o-
der Umbuchung ermöglichen. 
2.2 Vertragspartner sind das Hotel und der Kunde. Hat ein Dritter 
für den Kunden bestellt, haftet er dem Hotel gegenüber zusam-
men mit dem Kunden als Gesamtschuldner für alle Verpflichtun-
gen aus dem Hotelaufnahmevertrag, sofern dem Hotel eine ent-
sprechende Erklärung des Dritten vorliegt. 
2.3 Alle Ansprüche gegen das Hotel verjähren grundsätzlich in ei-
nem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Dies gilt nicht 
bei Schadensersatzansprüchen und bei sonstigen Ansprüchen, 
sofern letztere auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Hotels beruhen. 
3 LEISTUNGEN, PREISE, ZAHLUNG, AUFRECHNUNG 
3.1 Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden gebuchten Zimmer 
bereitzuhalten und die vereinbarten Leistungen zu erbringen. 
3.2 Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und 
die von ihm in Anspruch genommenen weiteren Leistungen ver-
einbarten bzw. geltenden Preise des Hotels vorab über das Gäste-
Service-System zu zahlen. Dies gilt auch für vom Kunden direkte 
oder über das Hotel beauftragte Leistungen, die durch Dritte er-
bracht und vom Hotel verauslagt werden. 
3.3 Die vereinbarten Preise verstehen sich einschließlich der zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Steuern und lokalen 
Abgaben. Nicht enthalten sind lokale Abgaben, die nach dem je-
weiligen Kommunalrecht vom Gast selbst geschuldet sind, wie 
zum Beispiel Kurtaxe. Bei Änderung der gesetzlichen Umsatz-
steuer oder der Neueinführung, Änderung oder Abschaffung lo-
kaler Abgaben auf den Leistungsgegenstand nach Vertragsschluss 
werden die Preise entsprechend angepasst. Bei Verträgen mit 

Verbrauchern gilt dieses nur, wenn der Zeitraum zwischen Ver-
tragsabschluss und Vertragserfüllung vier Monate überschreitet. 
3.4 Das Hotel kann seine Zustimmung zu einer vom Kunden ge-
wünschten nachträglichen Verringerung der Anzahl der gebuch-
ten Zimmer, der Leistung des Hotels oder der Aufenthaltsdauer 
des Kunden davon abhängig machen, dass sich der Preis für die 
Zimmer und/oder für die sonstigen Leistungen des Hotels erhöht. 
3.5 Rechnungen des Hotels ohne Fälligkeitsdatum sind binnen 
zehn Tagen ab Zugang der Rechnung ohne Abzug zahlbar. Das Ho-
tel kann die unverzügliche Zahlung fälliger Forderungen jederzeit 
vom Kunden verlangen. Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten 
die gesetzlichen Regelungen. Dem Hotel bleibt der Nachweis ei-
nes höheren Schadens vorbehalten. 
3.6 Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss vom Kunden eine 
angemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung, zum Bei-
spiel in Form einer Kreditkartengarantie, zu verlangen. Die Höhe 
der Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im Vertrag 
in Textform vereinbart werden. Bei Vorauszahlungen oder Sicher-
heitsleistungen für Pauschalreisen bleiben die gesetzlichen Best-
immungen unberührt. Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten die 
gesetzlichen Regelungen. 
3.7 In begründeten Fällen, zum Beispiel Zahlungsrückstand des 
Kunden oder Erweiterung des Vertragsumfanges, ist das Hotel 
berechtigt, auch nach Vertragsschluss bis zu Beginn des Aufent-
haltes eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung im Sinne vor-
stehender Ziffer 3.6 oder eine Anhebung der im Vertrag verein-
barten Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung bis zur vollen ver-
einbarten Vergütung zu verlangen. 
3.8 Das Hotel ist ferner berechtigt, zu Beginn und während des 
Aufenthaltes vom Kunden eine angemessene Vorauszahlung o-
der Sicherheitsleistung im Sinne vorstehender Ziffer 3.6 für be-
stehende und künftige Forderungen aus dem Vertrag zu verlan-
gen, soweit eine solche nicht bereits gemäß vorstehender Ziffer 
3.6 und/oder Ziffer 3.7 geleistet wurde. 
3.9 Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräfti-
gen Forderung gegenüber einer Forderung des Hotels aufrechnen 
oder verrechnen. 
3.10 Eine Umbuchung der Buchung, vor Ablauf der kostenfreien 
Stornierung, ist kostenfrei. Nach Ablauf der kostenfreien Stornie-
rung, wird jede Umbuchung der Reservierung einer Gebühr von € 
10,00 erhoben und die Buchung kann nicht mehr kostenfrei Stor-
niert werden. 
4 RÜCKTRITT DES KUNDEN (ABBESTELLUNG, STORNIE-
RUNG)/NICHTINANSPRUCHNAHME DER LEISTUNGEN DES HO-
TELS (NO SHOW) 
4.1 Ein Rücktritt des Kunden von dem mit dem Hotel geschlosse-
nen Vertrag ist nur möglich, wenn ein Rücktrittsrecht im Vertrag 
ausdrücklich vereinbart wurde, ein sonstiges gesetzliches Rück-
trittsrecht besteht oder wenn das Hotel der Vertragsaufhebung 
ausdrücklich zustimmt. Die Vereinbarung eines Rücktrittsrechtes 
sowie die etwaige Zustimmung zu einer Vertragsaufhebung sol-
len jeweils in Textform erfolgen. 
4.2 Sofern zwischen dem Hotel und dem Kunden ein Termin zum 
kostenfreien Rücktritt vom Vertrag vereinbart wurde, kann der 
Kunde bis dahin vom Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungs- oder 
Schadensersatzansprüche des Hotels auszulösen. Das Rücktritts-
recht des Kunden erlischt, wenn er nicht bis zum vereinbarten 
Termin sein Recht zum Rücktritt gegenüber dem Hotel ausübt. 
4.3 Ist ein Rücktrittsrecht nicht vereinbart oder bereits erloschen 
(30 Tage vor Anreise), besteht auch kein gesetzliches Rücktritts 
oder Kündigungsrecht und stimmt das Hotel einer Vertragsaufhe-
bung nicht zu, behält das Hotel den Anspruch auf die vereinbarte 
Vergütung trotz Nichtinanspruchnahme der Leistung. Das Hotel 
hat die Einnahmen aus anderweitiger Vermietung der Zimmer so-
wie die ersparten Aufwendungen anzurechnen. Werden die Zim-
mer nicht anderweitig vermietet, so kann das Hotel den Abzug für 
ersparte Aufwendungen pauschalieren. Der Kunde ist in diesem 
Fall verpflichtet, bei vorheriger Mitteilung mindestens 80% des 
vertraglich vereinbarten Preises für Übernachtung mit oder ohne 
Frühstück sowie für Pauschalarrangements mit Fremdleistungen, 
70% für Halbpensions- und 60% für Vollpensionsarrangements zu 
zahlen. Sollte keine Mitteilung erfolgen oder sollte eine frühere 
Abreise erfolgen, so stehen dem Hotel 100% des vertraglich ver-
einbarten Preises zu. Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass 
der vorgenannte Anspruch nicht oder nicht in der geforderten 
Höhe entstanden ist. 
5 RÜCKTRITT DES HOTELS 
5.1 Sofern vereinbart wurde, dass der Kunde innerhalb einer be-
stimmten Frist kostenfrei vom Vertrag zurücktreten kann, ist das 
Hotel in diesem Zeitraum seinerseits berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten, wenn Anfragen anderer Kunden nach den vertrag-
lich gebuchten Zimmern vorliegen und der Kunde auf Rückfrage 
des Hotels mit angemessener Fristsetzung auf sein Recht zum 
Rücktritt nicht verzichtet. 
5.2 Wird eine gemäß Ziffer 3.6 und/oder Ziffer 3.7 vereinbarte o-
der verlangte Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auch nach 
Verstreichen einer vom Hotel gesetzten angemessenen Nachfrist 
nicht geleistet, so ist das Hotel ebenfalls zum Rücktritt vom Ver-
trag berechtigt. 
5.3 Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem 
Grund vom Vertrag außerordentlich zurückzutreten, insbeson-
dere falls 
- Höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Um-
stände die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen; 
- Zimmer oder Räume schuldhaft unter irreführender oder  

falscher Angabe oder Verschweigen wesentlicher Tatsachen ge-
bucht werden; wesentlich kann dabei die Identität des Kunden, 
die Zahlungsfähigkeit oder der Aufenthaltszweck sein; 
- das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die In-
anspruchnahme der Leistung den reibungslosen Geschäftsbe-
trieb, die Sicherheit oder das Ansehen des Hotels in der Öffent-
lichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. 
Organisationsbereich des Hotels zuzurechnen ist; 
- der Zweck bzw. der Anlass des Aufenthaltes gesetzeswidrig ist; 
- ein Verstoß gegen oben genannte Ziffer 1.2 vorliegt. 
5.4 Der berechtigte Rücktritt des Hotels begründet keinen An-
spruch des Kunden auf Schadensersatz. 
6 ZIMMERBEREITSTELLUNG, -ÜBERGABE UND -RÜCKGABE 
6.1 Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung be-
stimmter Zimmer, soweit dieses nicht ausdrücklich vereinbart 
wurde. 
6.2 Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 14.00 Uhr des ver-
einbarten Anreisetages zur Verfügung. Der Kunde hat keinen An-
spruch auf frühere Bereitstellung. Der Gast checkt sich über das 
Gäste-Service-System selber ein. 
6.3 Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Hotel spä-
testens um 10.00 Uhr geräumt zur Verfügung zu stellen. Dies er-
folgt mit dem Gäste-Service-System durch den Gast selber. Da-
nach kann das Hotel aufgrund der verspäteten Räumung des Zim-
mers für dessen vertragsüberschreitende Nutzung bis 15:00 Uhr 
50% des vollen Logispreises (Listenpreises) in Rechnung stellen, 
ab 15:00 Uhr 100%. Vertragliche Ansprüche des Kunden werden 
hierdurch nicht begründet. Ihm steht es frei nachzuweisen, dass 
dem Hotel kein oder ein wesentlich niedrigerer Anspruch auf Nut-
zungsentgelt entstanden ist. 
7 HAFTUNG DES HOTELS 
7.1 Das Hotel haftet für von ihm zu vertretende Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Weiter-
hin haftet es für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen o-
der grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels beziehungs-
weise auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von 
vertragstypischen Pflichten des Hotels beruhen. Einer Pflichtver-
letzung des Hotels steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Er-
füllungsgehilfen gleich. Weitergehende Schadensersatzansprü-
che sind, soweit in dieser Ziffer 7 nicht anderweitig geregelt, aus-
geschlossen. Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen 
des Hotels auftreten, wird das Hotel bei Kenntnis oder auf unver-
zügliche Rüge des Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu sorgen. Der 
Kunde ist verpflichtet, das ihm Zumutbare beizutragen, um die 
Störung zu beheben und einen möglichen Schaden gering zu hal-
ten. 
7.2 Für eingebrachte Sachen haftet das Hotel dem Kunden nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. Das Hotel empfiehlt die Nut-
zung des Hotel- oder Zimmersafes. Sofern der Gast Geld, Wertpa-
piere und Kostbarkeiten mit einem Wert von mehr als 800 Euro 
oder sonstige Sachen mit einem Wert von mehr als 3.500 Euro 
einzubringen wünscht, bedarf dies einer gesonderten Aufbewah-
rungsvereinbarung mit dem Hotel. 
7.3 Soweit dem Kunden ein Stellplatz auf dem Hotelparkplatz, 
auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch 
kein Verwahrungsvertrag zustande. Bei Abhandenkommen oder 
Beschädigung auf dem Hotelgrundstück abgestellter oder ran-
gierter Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet das Hotel nur 
nach Maßgabe der vorstehenden Ziffer 7.1, Sätze 1 bis 4. Diese 
Bestimmung bezieht sich auch auf Abgestellte Gegenstände (z.B. 
Ski, Fahrrad, ...) im dafür vorgesehenem Raum. 
7.4 Nachrichten, Post und Warensendungen für die Gäste werden 
mit Sorgfalt behandelt. Das Hotel übernimmt die Zustellung, Auf-
bewahrung und – auf Wunsch – gegen Entgelt die Nachsendung 
derselben. Das Hotel haftet hierbei nur nach Maßgabe der vor-
stehenden Ziffer 7.1, Sätze 1 bis 4. 
8 HOTELNETZWERK, W-LAN, DSL, LTE 
8.1 Der Nutzer des Hotelnetzwerks verpflichtet sich, die im Inter-
net notwendige Sorgfalt walten zu lassen. Insbesondere ver-
pflichtet er sich den Zugang weder zur Verbreitung noch zum Ab-
ruf rechts- und sittenwidriger Informationen im Internet noch an-
derweitig missbräuchlich zu nutzen. Er verpflichtet sich weiterhin 
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Vorschriften zum 
Schutze der Jugend und Urheberrechte zu beachten. 
9 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
9.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, der Antragsan-
nahme oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sollen in 
Textform erfolgen. Einseitige Änderungen oder Ergänzungen 
durch den Kunden sind unwirksam. 
9.2 Erfüllungs- und Zahlungsort sowie ausschließlicher Gerichts-
stand – auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten – ist im kauf-
männischen Verkehr Sitz des Hotels. Sofern ein Vertragspartner 
die Voraussetzung des § 38 Absatz 2 ZPO erfüllt und keinen allge-
meinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt als Gerichtsstand der Sitz 
des Hotels. 
9.3 Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts 
und des Kollisionsrechts ist ausgeschlossen. 
9.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, so 
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
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